GEMEINDE GRUNWALD

ORTSGESTALTUNGSSATZUNG
in der 3. geanderten Fassung vom 16.10.2024

Satzung Uber die &auRere Gestaltung baulicher Anlagen zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes sowie
Gestaltungsanforderungen an die unbebauten Grundstiicksteile.

Die Gemeinde Grilinwald erlasst aufgrund der Art. 81 Abs. 1 und 2 sowie Art. 79 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588), sowie des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) fur
den Freistaat Bayern, zuletzt geéndert durch Art. 65 Abs. 2 Kommunale Wahlbeamte-Gesetz vom 24. 7. 2012 (GVBI S.
366) folgende Satzung:

Praambel
Die Gemeinde Grinwald will durch gestalterische Maflnahmen das besondere Grinwalder StralRen-, Orts- und
Landschaftsbild bewahren und eine nachhaltige Ortsbildgestaltung sicherstellen. Dies gilt sowohl fir die schon bestehenden
Baugebiete, als auch fiir die neu auszuweisenden Bereiche, auch wenn diese neben dem Wohnen anderen Funktionen
dienen. Insbesondere wird angestrebt:

Die duRere Gestaltung der baulichen Anlagen und der Freiflachen soll sich in das fiir Griinwald typische Ortsbild einfligen.
Das gewachsene und in Teilbereichen durch den historisch begriindeten Griinwalder Villenstil gepragte Ortsbild soll damit
erhalten und geférdert werden. Mit dieser Satzung soll aufbauend auf der im Zuge der Rahmenplanung erstellten
Ortsbildanalyse und im Sinne einer positiven Gestaltungspflege gewahrleistet werden, dass die Gebaude in Proportion und
Gestaltung auf die bereits vorhandenen, orts-, strallen- und landschaftsbildpragenden Elemente Riicksicht nehmen.

Insbesondere soll erreicht werden, dass das aufgelockerte Ortsbild erhalten bleibt. Auch eine angemessene Durchgriinung
soll sichergestellt und eine Beeintrachtigung der Topographie durch eine unangemessene Gestaltung der Baukdrper
verhindert werden.

Teil A) Allgemeines

§ 1 Geltungsbereich

(1) " Geltungsbereich dieser Satzung ist das Gemeindegebiet von Grinwald. 2 Das Gemeindegebiet ist in Teilbereiche
gegliedert. ® Die Planzeichnung mit Darstellung der Teilbereiche ist Bestandteil dieser Satzung.  Ausgenommen sind das
Bavaria Filmgeléande, der Isarhang und die Isar, der Gasteig sowie die Ortsteile Brunnhaus, Oberdill, Wérnbrunn und die
daran angrenzenden Forstgebiete.

(2) Die Teilgebiete innerhalb des Geltungsbereichs der Ortsgestaltungssatzung sind:
a) Geiselgasteig
b) Grinwald
c) Ortsmitte

(3) Die Satzung gilt fir baugenehmigungspflichtige und nicht baugenehmigungspflichtige bauliche Anlagen.

§ 2 Verhiltnis zu Bebauungsplanen

(1) " Soweit in rechtsverbindlichen Bebauungsplénen Festsetzungen lber die duRere Gestaltung baulicher Anlagen
getroffen sind, bleiben sie von dieser Satzung unberiihrt. 2 Im Ubrigen gilt diese Satzung.

(2) Werden in einem, nach Erlass dieser Satzung in Kraft tretenden Bebauungsplan sowie in anderen stadtebaulichen
Satzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) von dieser Satzung abweichende oder weitergehende Festsetzungen
getroffen, so gelten diese.

Teil B) Festsetzungen zur duBeren Gestaltung baulicher Anlagen

§ 3 Wand- und Firsthéhe, Hohenlage der Kellerrohdecke
(1) Abhangig von der Zahl der Vollgeschosse diirfen folgende Wand- und Firsth6hen nicht Uiberschritten werden:

a) Geiselgasteig

Zahl der Vollgeschosse Hoéchstzuldssige Wandhdhe Hoéchstzuldssige Firsthdhe
Ein Vollgeschoss 5,00 m 9,55 m

Zwei Vollgeschosse 8,10 m 12,65 m

Jedes weitere +3,10m +3,10m

Vollgeschoss zusatzlich

b) Grinwald
Zahl der Vollgeschosse Hdéchstzuldssige Wandhdhe Hoéchstzuldssige Firsthdhe
Ein Vollgeschoss 4,25 m 8,65m
Zwei Vollgeschosse 7,25 m 11,65 m
Jedes weitere +3,00m +3,00m

Vollgeschoss zusétzlich

c) Ortsmitte sowie die im Plan gekennzeichneten Bereiche an der Sidlichen Minchner StraRe und der Tolzer Stralle

Zahl der Vollgeschosse Hochstzulassige Wandhohe Hochstzulassige Firsthdhe
Ein Vollgeschoss 5,00 m 9,40 m

Zwei Vollgeschosse 8,00 m 12,40 m

Jedes weitere +3,00m +3,00m

Vollgeschoss zusétzlich

(2) ' Die Wandhohe wird senkrecht zur Wand gemessen. 2 Als Wandhohe gilt das MaR von der natirlichen oder
festgelegten Gelandeoberflache bis zum oberen Schnittpunkt der traufseitigen AuRenwand mit der Dachhaut oder
bis zum oberen Abschluss der Wand. ® Fiir Gebaude oder Geb&udeteile mit versetzten AuRenwandteilen ist die
Wandhéhe fiir jeden Wandteil entsprechend zu ermitteln. * Vor die AuBenwand hervortretende Bauteile und
Vorbauten, wie Pfeiler, Gesimse, Dachvorspriinge, Blumenfenster, Hauseingangstreppen und deren
Uberdachungen sowie Erker und Balkone bleiben auRer Betracht.

(3) Die Rohdeckenoberkante Uber dem Kellergeschoss in Griinwald und in der Ortsmitte darf héchstens 25 cm (iber der

natlirlichen oder von der Bauaufsichtsbehdrde festgelegten Gelandeoberflache liegen.

(4) Die Rohdeckenoberkante liber dem Kellergeschoss in Geiselgasteig darf hochstens 1,0 m ber der natirlichen
oder von der Bauaufsichtsbehorde festgelegten Gelandeoberflache liegen.

§ 4 Gestaltung von Hauptgebauden

(1) ' Die Lange der Baukoérper von Hauptgebduden darf 30 m nicht berschreiten. 2 Angebaute Garagen,
Nebengebaude sowie untergeordnete Nebenanlagen gemaR § 14 Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind zu
beriicksichtigen. 3 Bei Rickspriingen ist die gesamte Ansichtsprojektion mafRgebend. # Dies gilt nicht fiir den
Bereich der Ortsmitte.

(2) Der First ist entlang der Langsseite anzuordnen.

(3) ' Einzel- und Doppelh&user sind mit durchgehender Trauf- und Firstlinie auszubilden.
2 Zwerchgiebel oder Widerkehr diirfen die Trauflinie durchbrechen und die Firstlinie unterschreiten.

(4) Zwerchgiebel oder Widerkehr sind je Geb&dudeseite nur einmal zulassig.

§ 5 Dachneigung, Dachgestaltung, Kniestock

(1) ' Zulassig sind in Geiselgasteig und Griinwald Flachdacher sowie geneigte Dacher mit einer Dachneigung von
mindestens 15° und hdchstens 52°.

(2) 'In der Ortsmitte sind ausschlieRlich symmetrische Sattel- oder Walmd&cher mit einer Dachneigung von 22° bis
52° zulassig. 2 Als Dachdeckung sind Schuppendeckungen in Rot- und Braunténen zulassig.

(3) Dacheinschnitte (negative Dachgauben), Laternendacher sowie TerrassengeschoRe sind unzulassig. Dachterrassen
auf max. drei Gebaudeseiten sind davon ausgenommen.

(4) ' Dachaufbauten sind nur als Gauben, Zwerchgiebel oder als Widerkehr und nur ab einer Dachneigung von 30°
zulassig. 2 Dachaufbauten sowie Dachflachenfenster miissen sich in Héhe, Breite und Anzahl in die Dachflache
harmonisch einfiigen. 3 Ein stérendes Nebeneinander ist unzuléssig. 4 Der Abstand von Gauben, Zwerchgiebel
oder Widerkehr sowie von Dachflachenfenstern untereinander muss mindestens 1,00 m betragen. ° Sie dirfen
nicht aneinandergebaut werden.

(5) 'Die Oberkante von Gauben und Zwerchgiebel sowie von Dachflachenfenstern muss mindestens 1,00 m tiefer
als der First liegen. 2 Die Breite von Gauben darf im AuRenmaR héchstens 1,60 m und der Abstand der Gaube
und der Zwerchgiebel vom seitlichen Dachrand muss mindestens 2,00m betragen — der Giebel als Bestandteil
des Hauptbaukérpers (z.B. in der Ausformung eines sog. L-, T-, oder U-Baukdrpers) bleibt davon unberiihrt. 3 Die
Unterkante der Gaube darf die Trauflinie des Daches nicht durchbrechen und muss mindestens 75 cm héher als
die Traufe, gemessen vom tiefsten Punkt der Dachhaut, liegen. * Die Wandhéhe von Zwerchgiebel oder
Widerkehr darf die zuldssige Wandhdhe nach § 3 Abs. 1 des jeweiligen Gebdudes um maximal 1,80 m
Uberschreiten.
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Ubertragungsanlagen sonstiger Art, wie z. B. Telefonkabel und Stromversorgungsanlagen, sind unterirdisch zu verlegen.

Die Summe aller Dachaufbauten einschlieBlich von Dachflachenfenstern darf je Geb&audeseite héchstens die
Halfte der Dachlange betragen.

Kniestdcke diirfen von Oberkante Rohdecke des obersten Vollgeschosses bis zum Schnittpunkt der AuBenwand
mit der Dachhaut, 90 cm nicht Giberschreiten.

" Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen sind zuldssig, sofern sie in die Dachflache integriert sind. 2 Soweit
sie auf der Dachflache aufgestandert sind, kénnen sie ausnahmsweise zugelassen werden, wenn besondere
Griinde der Bau- oder Ortsbildgestaltung nicht entgegenstehen.

§ 6 Garagen, Nebengebaude und untergeordnete Nebenanlagen

a) Griinwald und Ortsmitte

' Die Dachneigung von Garagen, Nebengebauden sowie untergeordneten Nebenanlagen gemaR § 14 BauNVO
in Grinwald und in der Ortsmitte darf die Dachneigung des Hauptgebaudes, héchstens jedoch 35°, nicht
Uberschreiten. 2 Die Wandhohe darf 2,75m, die maximale Firsthéhe 4,60 m nicht tiberschreiten.

b) Geiselgasteig

' Die Dachneigung von Garagen, Nebengebauden sowie untergeordneten Nebenanlagen geméaR § 14 BauNVO
in Geiselgasteig darf die Dachneigung des Hauptgeb&udes nicht liberschreiten. 2 Die Wandhéhe darf 3,00 m, die
maximale Firsthohe 4,85 m nicht lberschreiten,

" Die Wandhéhe wird senkrecht zur AuRenwand gemessen. 2 Als Wandhdhe gilt das MaR von der natirlichen
oder festgelegten Gelandeoberflache bis zum oberen Schnittpunkt der traufseitigen AuRenwand mit der Dachhaut
oder bis zum oberen Abschluss der Wand. § 3 Abs. 2 Satze 3 und 4 gelten entsprechend.

"In Dachern von Garagen, Nebengebauden sowie untergeordneten Nebenanlagen geméaR § 14 BauNVO sind
ausschlieBlich liegende Dachfenster zulassig. 2 Die Summe der Flachen aller Dachfenster darf je Gebaude
héchstens 0,60 m? betragen. ® Fir die Ermittlung der Flachen ist das lichte Mal maRgebend.  Mehrere
aneinander gebaute Garagen, Nebengeb&ude sowie untergeordnete Nebenanlagen geman § 14 BauNVO sind
als ein Geb&ude zu behandeln. ® Sonstige Dachaufbauten sind unzuléssig.

Teil C) Zufahrten, Freiflichen, Werbeanlagen, Leitungen
§ 7 Zufahrten
Die Zufahrtsbreite vor Garagen darf je selbstandig nutzbarer Hauseinheit einmal hdchstens 5,00 m betragen.

"Treffen Garagen an der Grundstiicksgrenze zusammen, so ist ein Pflanzstreifen von insgesamt mindestens 1,00
m Breite zwischen den beiden Einfahrten anzuordnen und mit Hecken oder mit mindestens einem heimischen
Laubbaum zu bepflanzen. 2 Eine ungehinderte Zufahrt ist in diesem Fall durch entsprechende Ausbildung des
Baukorpers zu gewahrleisten.

' Stellplatzflachen und Garagenzufahrten sind wasserdurchlassig auszufiihren.
2 Je 5 Stellplatze ist ein heimischer Laubbaum zu pflanzen.

§ 8 Abgrabungen und Lichtschéachte

Das natlrliche Geldnde bebauter Grundstiicke darf durch Abgrabungen und Aufschittungen nicht veréandert
werden, es sei denn, Abgrabungen und Aufschittungen sind zur Gewahrleistung einer ordnungsgemafRen
Abwasserbeseitigung erforderlich.

" Abgrabungen kénnen ausnahmsweise zugelassen werden, sofern sie eine Tiefe von 3,00 m nicht iiberschreiten.
2 Zwischen Abgrabungen und den seitlichen sowie zu den riickwartigen Grundstiicksgrenzen ist ein Abstand von
mindestens 2,00 m einzuhalten, zur straBenseitigen Grundstlicksgrenze ist ein Abstand von mindestens 5,00 m
einzuhalten.

3 Lichtschachte durfen im AuRenmal eine Tiefe von 1,50 m und ein Drittel der Ansichtsbreite des betroffenen
Hauptgebaudes nicht Uberschreiten. In der Ansicht mit einer ausnahmsweise zuldssigen Abgrabung nach Satz
1, sind Lichtschachte zuséatzlich unter den genannten Bedingungen zul&ssig.

' Abgrabungen sind auf eine der Gebaudeseiten zu beschranken. 2 Die Summe der Abgrabungen darf ein Drittel
der Wandlange, héchstens jedoch 4 m, nicht Uberschreiten.

§ 9 Einfriedungen

"Einfriedungen miissen so gestaltet werden, dass sie sich durch ihre Form, Héhe, Material- und Farbwahl sowie
durch ihre handwerkliche Ausfiihrung harmonisch in die Gebaudefront und das StraRenbild einfligen. 2Ein
stérendes Nebeneinander unterschiedlicher Einfriedungen ist unzuldssig.

"Einfriedungen diirfen nicht als Mauern oder Wénde ausgefiihrt werden. Mauern oder Wande entlang der Staats-
und Kreisstralen sind zuléssig. 2 Sie missen jedoch gegliedert und/oder begriint werden.

Einfriedungen aus Rohrmatten, Stacheldraht, ungegliedertem Sicht- oder Waschbeton, Kunststoff, Stahl oder
Glas sowie Mauern aus grob gefligtem Bruchsteinmaterial sind unzuléssig.

"Die Héhe von Einfriedungen in Geiselgasteig und Griinwald darf an WohnstraRen 1,60 m, an Staats- und
Kreisstralen 2,00 m nicht Gberschreiten. 2In der Ortsmitte sind straRenseitige Einfriedungen nur ausnahmsweise
und nur zur Einfriedung privater Vorgarten bis zu einer maximalen Héhe von 1,60 m zuldssig.

§ 10 Leitungen

Teil D) Schlussbestimmungen

§ 11 Abweichungen

" Abweichungen von dieser Satzung kénnen von der Bauaufsichtsbehérde im Einvernehmen mit der Gemeinde
zugelassen oder gefordert werden, wenn

a)

b)

<)

Zuwiderhandlungen gegen die Regelungen der Ortssatzung kénnen gemaf Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO mit einem BuRgeld

die Abweichung fiir Bauvorhaben mit besonderem Nutzungszweck (z.B. gewerblich genutzte bauliche Anlagen
oder Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) erforderlich ist oder

die Durchfiihrung der Satzung zu einer offenbar nicht beabsichtigten Harte fihren wiirde oder

die Abweichung aus besonderen Griinden der Bau- oder Ortsbildgestaltung geboten oder vertretbar ist und wenn
die Abweichung auch unter Wiirdigung nachbarlicher Interessen mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar ist.
2 Die Ausnahmen kénnen mit Auflagen zur Gestaltung verbunden werden.

§ 12 Ordnungswidrigkeiten

bis zu flinfhunderttausend Euro geahndet werden.

"Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2>Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die

§ 13 Inkrafttreten

Ortsgestaltungssatzung in der Fassung vom 31.07.2012 auBer Kraft.

Griinwald, 28.10.2024

Jan Neusiedl, 1.Blrgermeister

*Ortstblich bekannt gemacht durch Anschlag an den Amtstafeln, im gemeindlichen Amtsblatt und im Internet auf der
Homepage www.gemeinde-gruenwald.de/aktuelles am 07.11.2024. Diese Satzung tritt somit am 08.11.2024 in Kraft.



http://www.gemeinde-gruenwald.de/aktuelles%20am%2007.11.2024

	§ 4 Gestaltung von Hauptgebäuden
	§ 5 Dachneigung, Dachgestaltung, Kniestock
	§ 6 Garagen, Nebengebäude und untergeordnete Nebenanlagen
	Teil C) Zufahrten, Freiflächen, Werbeanlagen, Leitungen
	§ 7 Zufahrten
	§ 8 Abgrabungen und Lichtschächte
	§ 9 Einfriedungen
	§ 10 Leitungen
	Teil D) Schlussbestimmungen
	§ 11 Abweichungen
	§ 12 Ordnungswidrigkeiten
	§ 13 Inkrafttreten

